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Niederschrift

über die 2. Sitzung der Gemeindevertretung Wittdün auf Amrum am Dienstag, 18. Juli 2023
in der NatourDüne, Am Schwimmbad 1, Wittdün auf Amrum.

Anwesend sind: Dauer der Sitzung: 19:00 Uhr - 20:40 Uhr

Gemeindevertreter/innen
Herr Heiko Müller Bürgermeister
Herr Christian Engels
Herr Heiner Klös
Herr Christian Klüssendorf
Frau Sonja Kotowski
Frau Julia Kruggel
Herr Ark Paulsen
Frau Petra Paulsen-Blome
Herr Stefan Theus

Von der Verwaltung
Frau Ina Schumann Protokollführung

Entschuldigt fehlen:

Gemeindevertreter/in
Herr Lennart Albertsen
Frau Katrinna Isemann

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Anwesenheit und der
Beschlussfähigkeit

2. Anträge zur Tagesordnung
3. Verpflichtung und Amtseinführung einer Gemeindevertreterin
4. Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung und Beschlussfassung von

Tagesordnungspunkten
5. Einwendungen gegen die Niederschrift über die 1. Sitzung am 20.06.2023 (öffentlicher

Teil)
6. Bekanntgabe der in der nichtöffentlichen Sitzung am 20.06.2023 gefassten Beschlüsse

gem. 35 (3) GO
7. Bericht des Bürgermeisters
8. Bericht der Ausschussvorsitzenden
9. Einwohnerfragestunde
10. Beschlussfassung über die Gültigkeit der Kommunalwahl vom 14. Mai 2023

Vorlage: Witt/000167
11. Wahl der Schöffinnen und Schöffen für die Geschäftsjahre 2024 - 2028

Vorlage: Witt/000168
12. Schutz feuchter Dünentäler - Information durch Hanna Zimmermann
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Nichtöffentlicher Teil

13. Einwendungen gegen die Niederschrift über die 1. Sitzung am 20.06.2023
(nichtöffentlicher Teil)

14. Bericht des Bürgermeisters
15. Personalangelegenheiten
16. Bau- und Grundstücksangelegenheiten
17. Finanzangelegenheiten
18. Vertragsangelegenheiten

Öffentlicher Teil

1. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Anwesenheit und der
Beschlussfähigkeit

Der Bürgermeister begrüßt die Anwesenden. Er stellt die ordnungsgemäße Einladung,
die Anwesenheit und Beschlussfähigkeit fest.

2. Anträge zur Tagesordnung

Es werden keine Anträge zur TO gestellt.

3. Verpflichtung und Amtseinführung einer Gemeindevertreterin

Bgm. Müller verpflichtet die GV Sonja Kotowski durch Handschlag auf die
gewissenhafte Erfüllung ihrer Tätigkeit und führt sie in ihr Amt ein.

4. Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung und Beschlussfassung von
Tagesordnungspunkten

Die GV beschließt einstimmig, die TOP 13. bis 18. nichtöffentlich zu beraten.

5. Einwendungen gegen die Niederschrift über die 1. Sitzung am 20.06.2023
(öffentlicher Teil)

Einwände gegen die Niederschrift bestehen nicht. Die Niederschrift ist somit festgestellt.

GV Klös moniert, dass er keinen Ratsportalzugang erhalten hat und dementsprechend
keine Einsicht in die Niederschrift nehmen konnte.

6. Bekanntgabe der in der nichtöffentlichen Sitzung am 20.06.2023 gefassten
Beschlüsse gem. 35 (3) GO

Der Bürgermeister gibt die Beschlüsse bekannt.

7. Bericht des Bürgermeisters

Der Bürgermeister gibt verschiedene Termine bekannt; u. a. den Besuch des
Ministerpräsidenten am 25.07. und den Besuch der Staatssekretärin Julia Carstens am
10.08.2023.

Die Ausstellung „Fritz Winter“ wird vom 21.08. bis 03.11.2023 in diesem Sitzungsraum
stattfinden.
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Eine Ortsbegehung durch die GV und Ausschüsse findet am 01.08.2023 statt.

Ein Handlauf an der Treppe Nähe Strandbar Seehund ist angebracht worden.

Für den „Friesenbankweg“ werden je 10 Bänke durch die Gemeinden Nebel und
Wittdün auf Amrum angeschafft.

Ein B-Plan für den Spielplatz bei der Strandbar muss aufgestellt werden.

Auch geht der Bürgermeister noch kurz auf die Situation „Alte Post“ ein.

8. Bericht der Ausschussvorsitzenden

Die Vorsitzenden der Ausschüsse haben nichts zu berichten.

9. Einwohnerfragestunde

Verschiedene Einwohner stellen Fragen bzw. geben Anregungen zu folgenden Themen:

Nutzung der Wandelbahn als Fahrradweg; die Kurabgabe der Tagesgäste;
Wasseranschluss Spielplatz Strandbar Seehund; bauliche Umsetzung durch die
Lünecom.

Die Fragen werden vom Bürgermeister beantwortet; er nimmt die Anregungen zur
Kenntnis.

10. Beschlussfassung über die Gültigkeit der Kommunalwahl vom 14. Mai 2023
Vorlage: Witt/000167

Sachdarstellung mit Begründung:

Der Wahlprüfungsausschuss der Gemeinde Wittdün auf Amrum hat in seiner Sitzung

am 18.07.2023 das vom Amtswahlausschuss in öffentlicher Sitzung am 26.05.2023 für

das Wahlgebiet Wittdün auf Amrum festgestellte Ergebnis der Kommunalwahl vom

14.05.2023 vorgeprüft. Zu diesem Zweck nahm der Wahlprüfungsausschuss Einsicht in

folgende Unterlagen:

- Niederschrift des Wahlvorstandes des Wahlkreises Wittdün auf Amrum vom

14.05.2023

- Niederschrift des Amtswahlausschusses vom 26.05.2023

- Anlage 35/I zu § 63 Gemeinde- Kreiswahlordnung (GKWO): Wahlberechtigte,

Wählerinnen und Wähler

- Anlage 35/II zu § 63 GKWO: Verteilung der Stimmen auf die unmittelbaren

Bewerberinnen und Bewerber

- Anlage 35/III zu § 63 GKWO: Verteilung der Stimmen auf die Parteien und

Wählergruppen

- Anlage 35/IV zu § 63 GKWO: Verteilung der Sitze/Verhältnismäßiger Sitzanteil

Einsprüche gegen die Wahl sind nicht eingegangen.
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Es wurde gem. § 39 Ziffer 1 bis 3 Gemeinde-Kreiswahlgesetz (GKWG) festgestellt, dass

1. alle Vertreterinnen und Vertreter wählbar waren;

2. bei der Vorbereitung der Wahl und bei der Wahlhandlung keine

Unregelmäßigkeiten vorgekommen sind, die das Wahlergebnis im Wahlkreis

oder die Verteilung der Sitze aus den Listen im Einzelfall beeinflusst haben

können;

3. die Feststellung des Wahlergebnisses nicht fehlerhaft war.

Beschluss:

Der Wahlprüfungsausschuss hat im Rahmen der Vorprüfung festgestellt, dass keine

Fälle vorgelegen haben, die unter § 39 Ziffer 1 bis 3 GKWG fallen. Es ergeht daher die

Empfehlung an die Vertretung, die Wahl für gültig zu erklären.

Die Gemeindevertretung folgt der Beschlussempfehlung und erklärt die Kommunalwahl

im Wahlkreis Wittdün auf Amrum gem. § 39 Ziffer 4 GKWG einstimmig für gültig.

11. Wahl der Schöffinnen und Schöffen für die Geschäftsjahre 2024 - 2028
Vorlage: Witt/000168

Sachdarstellung mit Begründung:

Der Präsident des Landgerichts Flensburg hat mit Schreiben vom 13.02.2023 gemäß §

36 des Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG) die Verteilung der Anzahl der

vorzuschlagenden Personen auf die Gemeinden des Landgerichtsbezirk Flensburg, in

Anlehnung an die Einwohnerzahlen der Gemeinden und Städte, vorgenommen.

Aufgrund der Zahlen des Statistikamtes Nord beträgt die Zahl der vorzuschlagenden

Schöffinnen und Schöffen für die Gemeinde Wittdün auf Amrum 1 Person. Die

Gemeinde hat die mitgeteilte Gesamtzahl (mindestens) zu verdoppeln und der

Vorschlagsliste zugrunde zu legen, d.h. es sind (mindestens) zwei Personen

vorzuschlagen.

Jede Gemeinde hat in jedem fünften Jahr – 2023 für die Amtsperiode 2024 - 2028 –

eine Vorschlagsliste für die Schöffinnen und Schöffen aufzustellen, die am Amtsgericht

Niebüll und am Landgericht Flensburg als Vertreterin/Vertreter des Volkes an der

Rechtsprechung in Strafsachen teilnehmen.

Die Vorschlagsliste umfasst sämtliche bei der Amtsverwaltung für die Gemeinde Wittdün

auf Amrum eingereichten Bewerbungen in alphabetischer Reihenfolge und beinhaltet

die gesetzlich vorgeschriebenen Daten nach § 36 Abs. 2 Satz GVG. Die eingereichten

Bewerbungen werden als Tischvorlage dem Gremium zugänglich gemacht.

Vorgeschlagen für das Schöffenamt der Gemeinde Wittdün auf Amrum wird

Herr Gerald Schmiedecke, 25946 Wittdün auf Amrum

Bedenken, die einer Wahl entgegenstehen, bestehen nicht. Der Vorgeschlagene erfüllt

die Voraussetzungen nach §§ 32 bis 34 GVG.

Für die Aufnahme des Vorgeschlagenen in die Schöffenliste ist die Zustimmung von 2/3
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der anwesenden Mitglieder, mindestens jedoch der Hälfte der gesetzlichen Zahl der

Mitglieder der Gemeindevertretung, erforderlich.

Beschluss:

Der Aufnahme des Herrn Gerald Schmiedecke, Wittdün auf Amrum, in die

Vorschlagsliste zur Wahl der Schöffinnen und Schöffen für die Geschäftsjahre 2024 -

2028 wird einstimmig zugestimmt.

12. Schutz feuchter Dünentäler - Information durch Hanna Zimmermann

Die Naturschutzkoordinatorin Hanna Zimmermann stellt sich den Anwesenden kurz vor.

Sie erläutert mithilfe einer Präsentation die geplanten Maßnahmen in den Dünentälern.
Für diese Arbeiten muss ein Bauantrag gestellt werden.

Die GV nimmt dies zur Kenntnis und dankt Frau Zimmermann für ihren Vortrag.

__________________________ _____________________________
Bürgermeister Protokollführung


